
Mit ENGAGEMENT
schneller zur WOHNUNG

Freiwilliges Engagement
in der Quartiersarbeit wirkt sich 
positiv auf die Wartezeit bei der 
Wohnungsvergabe aus



Für alle wohnungssuchenden 
Mitglieder der Bauverein Breis-
gau eG soll sich ehrenamtli-
ches Engagement in der Quar-
tiers- und Nachbarschaftsarbeit 
positiv und frei von Diskriminie-
rung auf die Wartezeit bei der 
Wohnungsvergabe auswirken. 

Die Erhöhung der Chancen auf eine Wohnung soll ein wichtiger Anreiz 
für gemeinnützige Arbeit und bürgerschaftliches Engagement getreu 
dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ sein. Diese Idee ist seit dem Jahr 2024 
Bestandteil der Vergabegrundsätze für Genossenschaftswohnungen der 
Bauverein Breisgau eG.

Mitglieder der Baugenossenschaft werden frühestens nach einer Mit-
gliedsdauer von zwei Jahren bei der Wohnungsvergabe berücksichtigt. 
Derzeit beträgt die durchschnittliche Wartezeit, abhängig von Woh-
nungsgröße und Lage, mehrere Jahre. 

Ein Genossenschaftsmitglied, das sich ehrenamtlich in der Quartiersar-
beit im Verein „Quartierstreff Bauverein Breisgau e.V.“ engagiert, kann 
sich die Zeit des freiwilligen Engagements auf die Dauer der Mitglied-
schaft bei der Wohnungsvergabe anrechnen lassen. Durch kontinuierli-
ches Engagement lässt sich so die Wartezeit spürbar verkürzen. 

Wichtige Grundsätze sind dabei der zeitliche Umfang des geleisteten 
freiwilligen Engagements, die Kontinuität, sowie der Nachweis des Um-
fangs der erbrachten ehrenamtlichen Leistung.  

Möglichkeiten des Engagements

Das freiwillige Engagement kann in diesen Bereichen erfolgen:

Nachbarschaftshilfe
Alltagshilfe
Engagement in einem der Quartierstreffs oder im Verein 

Mit Ihrem freiwilligen Ein-
satz in der Quartiersarbeit 
erhöhen Sie die Chancen 
auf eine Wohnung UND 
leisten einen wichtigen  
sozialen Beitrag.
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Umfang des Engagements

Ehrenamtlich erbrachte Stunden in der Quartiersarbeit können in den 
unterschiedlichen Bereichen angerechnet werden, sodass alle Mitglie-
der die Chance haben, das Angebot zu nutzen. 

Grundsätzlich müssen jährlich 80 
Stunden nachgewiesen werden, 
damit das Einsatzjahr auf die Dau-
er der Mitgliedschaft bei der Woh-
nungsvergabe angerechnet wird. 

Reglement

Damit das Verfahren transparent und fair zugeht, gelten folgende 
Regeln:

Das Angebot gilt ab dem Jahr 2024. Eine rückwirkende Anrechnung 
erbrachter Leistung ist entsprechend dem Gleichbehandlungsgrund-
satz nicht möglich.

Teilnehmen kann, wer mit dem Quartiersverein die Art seines Enga-
gements vereinbart und ein Bonusheft erhalten hat. Die erbrachten 
Stunden werden im Bonusheft erfasst und vom Quartiersverein be-
stätigt.

Die ehrenamtliche Leistung muss über einen längeren Zeitraum (in-
nerhalb zwölf zusammenhängender Monate) erbracht werden, damit 
die Mitarbeit für den Quartiersverein nachhaltig wirken kann.

Erbrachte ehrenamtliche Einsatzzeit gilt ausschließlich im Zeitraum 
zwölf zusammenhängender Monate, überzählige Stunden können 
nicht in den nächsten Zeitraum übertragen werden.

80 Stunden ehrenamtli-
ches Engagement wird als 
zusätzliches Mitgliedsjahr 
bei der Wohnungsvergabe 
gewertet
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In der Alltagshilfe erbrachte Einsatzstunden werden in der Anrech-
nung durch den Faktor 2 geteilt, da die Alltagshilfe mit einer Zahlung 
im Rahmen der Übungsleiterpauschale vergütet wird.

Die Vermittlung einer ehrenamtlichen Aufgabe durch den Quartiers-
verein kann nur erfolgen, wenn es einen Bedarf gibt; ein Anspruch 
der Mitglieder der Baugenossenschaft besteht nicht. Zudem müssen 
Personen für die von ihnen gewünschte ehrenamtliche Tätigkeit ge-
eignet sein.

Interesse?
Wenn Sie neugierig geworden sind oder Fragen haben, sprechen Sie 
uns an: 

Quartierstreff Bauverein Breisgau e.V.
Stephan Seyl (Koordinator Quartiersarbeit)
Zähringer Str. 46 │ 79108 Freiburg i.Br.
Telefon: 0761. 510 44-88 │  E-Mail: info@quartierstreff.de
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